
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 09.12.2015 
 
 

Nr. SGB 0149/2015  
 

Höhere Fachschule für Technik: Übertragung des Betriebs an die HFT Mittelland AG, 
2016-2019 
  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 25 Absatz 4 des Gesetzes über die Berufsbildung 
(GBB) vom 3. September 20081), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regie-
rungsrates vom 19. Oktober 2015 (RRB Nr. 2015/1612), beschliesst: 
 
1. Dem Vertrag betreffend Übertragung des Betriebs einer Höheren Fachschule an die HFT Mit-

telland AG wird zugestimmt.  
2. Der Regierungsrat wird aufgefordert, gemeinsam mit der zuständigen Stelle des Kantons 

Bern zu prüfen, ob die Kantonsbeiträge nicht zu hoch angesetzt sind beziehungsweise ob die 
Reservenäufnung und Rückstellung in dieser Höhe angemessen sind. Zudem sind die zuviel 
bezahlten Beiträge zu kompensieren.  

3. Der Regierungsrat wird ermächtigt, Änderungen am Vertrag vorzunehmen, soweit es sich um 
geringfügige Änderungen des Verfahrens und der Organisation handelt, oder den Vertrag zu 
kündigen. 

 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Ernst Zingg Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt dem fakultativen Referendum. 
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